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1. Ziel und Zweck

Die Arbeitsanweisung regelt die Aufgaben der Fachstelle für Suchtprävention (FSP).

2. Geltungs- und Verantwortungsbereich

Die Arbeitsanweisung gilt für die FSP. Verantwortlich für die Durchführung und

Dokumentation sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Überwachung der

Einhaltung obliegt dem Vorstand. 
3. Beschreibung der Aufgabenfelder der Fachstellen für

Suchtprävention

Suchtpräventive Arbeit ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die in Kommune und

Landkreis nur durch eine interdisziplinäre und institutionsübergreifende

Zusammenarbeit möglich ist. Für die Fachstelle für Suchtprävention ergeben sich

hieraus folgende Aufgabenfelder.

3.1. Präventionsberatung

Das Ziel aller primärpräventiven Maßnahmen ist die Stärkung der protektiven

Faktoren, die einen späteren Suchtmittelmissbrauch verhindern. Prävention muss

frühzeitig einsetzen, langfristig angelegt sein und kontinuierlich durchgeführt werden.

Zielgruppen der Präventionsberatung sind daher Multiplikator*innen und Mediator*innen, z.B. Eltern, Mitarbeiter*innen in Kindergärten, Schulen, Vereinen und

Jugendeinrichtungen. Dies bedeutet einerseits die Entwicklung von Seminaren und

Kursen z.B. für Eltern, Erzieher*innen, Lehrer*innen, betriebliche Ausbilder*innen, Funktionsträge*rinnen in Vereinen und andererseits die Planung, Förderung und exemplarische Durchführung gemeindenaher präventiver Aktionen und Projekte. Mit der Präventionsberatung soll erreicht werden, dass der aktuelle Kenntnisstand im

Hinblick auf die Prävention des Suchtmittelmissbrauchs an die Multiplikator*innen und Mediator*innen weitergegeben wird und Anregungen für Projekte vermittelt werden.

3.2. Kooperation und Vernetzung

Um Prävention in konkrete präventive Maßnahmen umzusetzen, ist eine Vernetzung

und Kooperation auf lokaler Ebene notwendig. Aufgaben der Fachstelle sind demnach die Förderung und Koordination suchtpräventiver Maßnahmen, sowie die

Koordination verschiedener präventiver Maßnahmen in der Region. Als

Kooperationspartner*innen kommen u.a. Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, des Bildungswesens, des Gesundheitswesens, der Berufsausbildung aber auch Stadtteilrunden in Betracht.

Die spezielle regionale Funktion der Fachstelle besteht darin, über die Einzelkontakte

hinaus die unterschiedlichen Handlungsstrategien zusammenzuführen und im Blick

auf die Verhinderung bzw. Minimierung von Suchtgefährdungen im freiwilligen

Austausch weiter zu entwickeln. Der besondere Beitrag der Fachstelle ist hierbei die

Kooperation der stattfindenden Maßnahmen zu fördern und durch inhaltliche

Perspektiven zu beeinflussen. Ziel der Kooperation ist die Schaffung eines

Präventionsnetzwerkes, das langfristig zum wesentlichen Träger präventiver

Bemühungen wird.

Dem Auf- und Ausbau dieses Präventionsnetzwerkes in der Region gilt die Arbeit der

Fachstelle für Suchtprävention.

3.3. Öffentlichkeitsarbeit

Ziel ist die umfassende Information der Öffentlichkeit über Suchtursachen und

Prävention. Dabei muss die Auswahl der Medien (z.B. Tageszeitung) so getroffen

werden, dass Prävention als Gemeinschaftsaufgabe aller deutlich wird. Ein weiterer

Arbeitsschwerpunkt der Fachstelle ist daher die Durchführung von und Beteiligung an

öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen mit präventiver Zielsetzung. Eine effektive

Öffentlichkeitsarbeit setzt die Zusammenarbeit mit den regionalen Medien (Presse,

Lokalfunk) voraus, um über Suchtgefährdung aufzuklären und Möglichkeiten der

Suchtprävention darzustellen

3.4. Arbeitsschwerpunkte der Präventionskräfte

Aus den vorgenannten Arbeitsfeldern ergeben sich für die Präventionsfachkräfte die

folgenden Arbeitsschwerpunkte.

3.4.1. Planen, konzipieren und koordinieren

Planung und Entwicklung eines Suchtpräventionskonzepts in Zusammenarbeit

mit Kommune und Kreis

Entwicklung von Kooperationsmodellen u.a. in den Bereichen Kindergarten,

Jugendarbeit, Schule, Gesundheit, Sport, Polizei.

Entwicklung langfristig angelegter, ursachenorientierter und

geschlechtsgerechter Suchtpräventionsmodelle für verschiedenen

Arbeitsbereiche

Aufbau und Koordination von Arbeitskreisen zur Multiplikator*innenschulung 
sowie trägerübergreifender Zusammenarbeit

Planung von Referent*inneneinsatz, Finanz-, Raum- und Medienbedarf

Planung und Durchführung betrieblicher Suchtprävention

Planung und Durchführung spezieller Öffentlichkeitskampagnen

u.a.m.

3.4.2. Fortbilden, beraten und informieren

Fortbildung von Multiplikator*innen 

Fachspezifische Unterstützung und exemplarische Mitarbeit bei der

Realisierung von Modellprojekten

Institutionsberatung bei der Organisation von Fortbildung und

Projektgestaltung

Beratung zur institutionellen Krisenintervention

Planung und Durchführung von Informationsveranstaltungen für bestimmte

Zielgruppen (z.B. im Rahmen von Social Sponsoring)

u.a.m.

3.4.3. Dokumentieren und evaluieren

Im Rahmen der Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Arbeit der Fachstellen

für Suchtprävention werden folgenden Maßnahmen durchgeführt:

Dokumentation aller suchtpräventiver Maßnahmen unter Verwendung des

landesweiten Dokumentationssystems und

Zur-Verfügung-Stellen an die Hessische Landesstelle für Suchtfragen bis

Ende Januar des folgenden Jahres zum Zweck einer hessenweiten Auswertung

Fortlaufende Überprüfung und Abstimmung des Dokumentationssystems mit

der Koordinationsstelle Suchtprävention (KSH)

Evaluation von Multiplikator*innenseminaren

Erstellen von Dokumentationen und Berichten

3.4.4. Pädagogische Grundlagenarbeit

laufende Fortschreibung suchtpräventiver Konzepte

Fortlaufende Überprüfung didaktischer Modelle auf ihre Anwendbarkeit für das

Fortbildungsangebot der Suchtprävention

Mitarbeit in Fachgremien

Verfassen von fachlichen Stellungnahmen und Veröffentlichungen zur

Suchtprävention

Erstellen schriftlicher Dokumentationen und Arbeitsmaterialien zur

Suchtprävention

Entwicklung und Weiterentwicklung von geschlechtsgerechten Konzepten und

Angeboten

u.a.m.

3.4.5. Arbeit mit Gremien und Presse

Vertretung der Suchtprävention im politischen Raum und in der Öffentlichkeit

Kontinuierliche Pressearbeit auf regionaler Ebene

u.a.m.

(Text gem. Rahmenkonzeption der Hessischen Fachstellen für Suchtprävention der

Hessischen Landesstelle für Suchtfragen, Stand 2003)

Die aufgeführten Aufgabenfelder beschreiben den Rahmen für die Arbeit der

Fachstelle. Auf Grund der Bandbreite können nicht alle Aufgaben gleichermaßen

intensiv bearbeitet und abgedeckt werden.
4. Mitgeltende Unterlagen

Rahmenkonzeption der Hessischen Fachstellen für Suchtprävention

Leistungsvereinbarung mit dem Odenwaldkreis

5. Qualitätsaufzeichnung

Jahresberichte

Dokumentation (mit Dokumentationssystem „Dot.sys“)
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